Vor- und Zuname                                                              Mönchengladbach, den ………………….

Straße und Nr

PLZ und Ort

An die

Stadtverwaltung Mönchengladbach

Fachbereich Stadtentwicklung und Planung                                                 Fax:02161-25-8619

41050 Mönchengladbach

Betr.: 191. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bebauungsplan Nr. 708/W – geplante Biogasanlage Wanlo

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der vorgeschriebenen Offenlegungsfrist äußere ich folgende Einwendungen:

Auf Anfrage der Stadt Mönchengladbach erklärte die Bezirksregierung Düsseldorf: "Der Standort im Freiraum ist regionalplanerisch aufgrund der Vorbelastung der Fläche durch die direkte Zuordnung zu einer Kompostieranlage und zu verschiedenen Windenergieanlagen im Süden geeignet." Selbst die Bezirksregierung spricht von Vorbelastungen. Durch die besondere Situation in Wanlo ist die Ortslage neben den schon erwähnten Vorbelastungen mit vorrückendem Tagebau Garzweiler II, der Lage an den Autobahnen A61 und A46 bereits überproportional belastet. Jetzt soll noch zusätzlich eine Biogasanlage gebaut werden und damit die Bevölkerung durch Lieferverkehre und Geruchsemissionen weiter belastet werden? Das lehne ich entschieden ab. Wie lässt sich dies alles überhaupt mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Stadtteile vereinbaren?. Bereits jetzt ist die Wertminderung unserer Immobilien immens. Der Wertverlust wird durch den Bau einer Biogasanlage noch größer werden. Im Zusammenhang mit der Biogasanlage wird von Seiten der NVV immer von einer Kooperation mit ortsansässigen Bauern gesprochen. Wie lässt sich dies mit der Tatsache vereinbaren, dass zwei Drittel der anliefernden Landwirte nicht aus dem Stadtgebiet Mönchengladach kommen? Ist eine nachhaltige Energiegewinnung gewährleistet, wenn aus Gebieten wie Kaarst oder Titz Gärsubstrate bis nach Wanlo geliefert werden? Warum muss aufgrund dessen ausgerechnet ein Standort im Mönchengladbacher Stadtgebiet gewählt werden? Während der Erntezeit und bei Abholung der Gärreste besteht durch den enorm verstärkten Verkehr auf den Fahrtrouten in und um Wanlo Gefahr für Leib und Leben. Ausgezeichnete Fahrrad- oder Wanderwege sind im Bereich Wanlo kaum vorhanden. Dies kann durch kein Verkehrskonzept gelöst werden. Die Verkehre zur und von der Anlage werden sich im Bereich Wanlo bündeln. Wer soll die Einhaltung von vorgegebene Fahrtrouten kontrollieren und wer soll in den Problemzeiten für die Sicherheit der Bevölkerung garantieren? 

Bitte senden sie mir eine Beantwortung meiner Einwendungen und Fragen. Ich fordere aufgrund meiner Einwände die Einstellung des Bauleitplanverfahrens.

Mit freundlichen Grüßen
